
Landesgesetzblatt für Wien 
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a. ~: Abänderung der Bauordnung fü~ Wien. 
ll. Gesetz: Wi<ner Ftemdmverkehrsförderung>gesm-Novelle l%3. 

3. 
Gesetz vom 29. November 1963, womit das 
Gesetz vom 5. Oktober t 956, LGBI. für Wien 
Nr. 28, betreffend die Abänderung der Bau
ordnung für Wien (Bauordnungsnovelle 
1956), in der Fassung des Gesetzes vom 
11. November 1960, LGBI. für Wien Nr. 31 

abgeändert wird. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

§ 1 

Im Gesetz vom 5. Oktober 1956, LGBI. für 
Wien Nr. 28, hat im Art. IV Abs. l der zweite 
Satz zu lauten: 

„Die mit S 24 dieses Gesetzes geänderte Fas
sung des § 75 Abs. 1 der Bauordnung für Wien 
tritt jedoch hinsichtlich der Bauklassen 1 bis IV 
erst rnit 1. Jänner 1967 in Wirksamkeit.'' 

§2 

Dieses Gesetz tritt mit t. Jänner 1964 in Kraft. 

Dtt Landeshauptmann: O.r Landesamtsdiroktor: 
Jonas Ertl 

Gesetz vom 29. November 1963, mit dem 
das Wiener Fremdenvttkehrsförderungs
gesetz abgeändert wird (Wiener Fremdenver-

kehrsförderungsgesctz-Novelle 1963). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Wiener Fremdenverkehrsförderungsgesetz 
vom 17. Juni 1955, LGBI. für Wien Nr. 13, wird 
abgeändert wie folgt: 

1. Dem § 12 wird die Absatibezeichnung „(1)" 
vorgesetzt. 

2. Dem § 12 werden folgende Absätze an
gefügt: 

tt(t) Von der Entrichtung der Orm:axe sind 
außerdem Personen befreit, die für eine Beher~ 

2 

bergung je Tag kein höheres Entgelt als 10 S 
zu entriditen haben. 

(,) Auf Ansuchen hat der Magistrat diejenigen 
Personen, die lm selben Be-herbergungsbetrieb 
mehr als drei Monate ununterbrochen Aufent
halt nehmen und für die Beherbergung je Tag 
kein höheres Entgelt als 15 S zu entrichten haben, 
von der Ortstaxe zu befreien. Diese Befreiung 
ist nüt Wirksamkeit ab Einlangen de$ Ansuchens 

1 
beim Magistrat, frühestens jedoch ab Beginn des 
vierten Monates des Aufenthaltes im selben Be„ 

1 herbergungsbetrieb zu gewähren." 
1 

3. Die Oberschrift des § 13 hat zu !amen: 

„s u. 
Einreichung der Abgabenerklärung und Ent

richtung der Ortstaxe." 

4. Der § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Die Inhaber der Beherbergungsbctriebe 
haben die Ortstaxe von den Beherbergten ein
zuheben und dem Magistrat bis zum 14. des der 
Beherbergung nächstfolgenden Monates eine Ab
gabenerklärung einzureichen und die Abgabe zu 
entrichten. Die Inhaber der Beherbergungsbe
triebe haften für die Begleichung der Ortstoxe 
durch die Beherbergten. Der Magistrat kann für 
die Einreichung der Abgabenerklärungen und die 
Entriditung der Ortstaxe kürzere Fristen, äußer
stenfalls eine täglidi.e Frist~ vorschreiben, ~·.mn 
die Einreichung der Abgabenerklärung oder die 
Entrichtung der Abgabe wiederholt versäumt 
wurde oder Gründe vorliegen, die die Entrich
tung der Abgabe gefährden oder ersdiweren 
können:~ 

5. Der § 14 hat zu lauten: 

„§ 14. 

Säue der Ortstuc. 
Die Ortstaxe beträgt je Person und Behcr

bergung für höchstens 24 Stunden bei einem 
Beherbergungsentgelt 

a) bis zu 30 S . „ •. , „ ...•.• „ • . . . • 1 S 
b) über 30S bis zu SOS „ .• „.„ 25 
c) über SO S bis zu 120 S ... , „ . „ 3 S 
d) über 120 S bis zu 200 S , , , , , . „ • 4 S 
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